
14. Homöopathie 
 
Definition: 
Die Zusatz-Weiterbildung Homöopathie umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die konservative Behandlung mit 
homöopathischen Arzneimitteln, die aufgrund individueller Krankheitszeichen als Einzelmittel nach dem Ähnlichkeitsprinzip 
angewendet werden. 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in Homöopathie nach Ableistung der vor-
geschriebenen Weiterbildungsinhalte sowie des Weiterbildungskurses. 
 
Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung: 
Facharztanerkennung 
 
Weiterbildungszeit: 
- 6 Monate Weiterbildung bei einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 (Weiterbildungsabschnitte von mindes-

tens 3 Monaten können angerechnet werden 
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) 
oder auch ersetzbar durch 

100 Stunden Fallseminare einschließlich Supervision 
- 160 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Homöopathie 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- dem Therapieansatz der Homöopathie 
- der Herstellung, Prüfung und Wirkung homöopathischer Arzneimittel 
- der homöopathischen Lehre der akuten und chronischen Krankheiten und ihrer spezifischen homöopathischen Behand-

lung 
- der individuellen Arzneimittelwahl nach dem Ähnlichkeitsprinzip 
- der strukturierten homöopathischen Erstanamnese und Folgeanamnesen 
- der Indikationsstellung, der Durchführung und den Grenzen homöopathischer Behandlung 
- der Fallanalyse akuter und chronischer homöopathischer Behandlungsfälle mit wahlanzeigenden Symptomen, Reperto-

risation und Differentialdiagnose unter Zuhilfenahme verschiedener Repertorien und Arzneimittellehren 
- der Verlaufsanalyse akuter und chronischer Krankheitsfälle einschließlich Bewertung der Reaktion und Begründung für 

einen Wechsel des Mittels oder der Potenz 
- der Dosierungslehre: Potenzwahl, Potenzhöhe, Repetition in Abhängigkeit vom Fallverlauf 
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Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Inhalte der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen der WBO 
 

Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 

ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
ärztlichen Handelns 

  

der ärztlichen Begutachtung   

den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitäts-
managements 

  

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung 
von Angehörigen 

  

psychosomatischen Grundlagen   

der interdisziplinären Zusammenarbeit   

der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

  

der Aufklärung und der Befunddokumentation   

labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller 
oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

  

medizinischen Notfallsituationen   

den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der 
Wechselwirkungen der Arzneimittel und des Arzneimittel-
missbrauchs 

  



Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 

der allgemeinen Schmerztherapie   

der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden 
Diagnostik einschließlich der Differentialindikation und Inter-
pretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit 
gebietsbezogenen Fragestellungen 

  

der Durchführung von Schutzimpfungen   

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden   

den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen 
Einflüssen auf die Gesundheit 

  

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Han-
delns 

  

den Strukturen des Gesundheitswesens   

 
Der Besuch des von der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz angebotenen Curriculums "Medizinisch Begutachtung" wird zu 50% auf die geforderte Gutachtenzahl ange-
rechnet. Mindestens sind jedoch 3 Gutachten nachzuweisen. 
 



 

14. ZW Homöopathie 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 

Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 
Kenntnisse, Erfahrungen und 

Fertigkeiten erworben 
Datum / Unterschrift des WB-Befugten 

den Inhalten der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen 
Bestimmungen der WBO 

  

dem Therapieansatz der Homöopathie   

der Herstellung, Prüfung und Wirkung homöopathischer 
Arzneimittel 

  

der homöopathischen Lehre der akuten und chronischen 
Krankheiten und ihrer spezifischen homöopathischen Be-
handlung 

  

der individuellen Arzneimittelwahl nach dem Ähnlichkeits-
prinzip 

  

der strukturierten homöopathischen Erstanamnese und 
Folgeanamnesen 

  

der Indikationsstellung, der Durchführung und den Grenzen 
homöopathischer Behandlung 

  

der Fallanalyse akuter und chronischer homöopathischer 
Behandlungsfälle mit wahlanzeigenden Symptomen, Reper-
torisation und Differentialdiagnose unter Zuhilfenahme 
verschiedener Repertorien und Arzneimittellehren 

  

der Verlaufsanalyse akuter und chronischer Krankheitsfälle 
einschließlich Bewertung der Reaktion und Begründung für 
einen Wechsel des Mittels oder der Potenz 

  

der Dosierungslehre: Potenzwahl, Potenzhöhe, Repetition in 
Abhängigkeit vom Fallverlauf 

  

 
 


